
Die Luft wird gesünder

Dorothea Baltruks, Marie Jung 
 
Policy Brief P-01-2024 
DOI: 10.5281/zenodo.12536812

Im Herbst 2024 wird die finale Zustimmung des Euro-
päischen Parlaments und des Rates der Europäischen 
Union zur novellierten Luftqualitätsrichtlinie erwar-
tet. Dieser Policy Brief gibt einen Überblick über die 
Chancen, die die Novellierung für eine verbesserte 
Luftqualität bietet und damit auch für die Bevölke-
rungsgesundheit in Europa. 

Kernpunkte der novellierten  
EU-Luftqualitätsrichtlinie
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Luftverschmutzung noch immer 
großes Gesundheitsrisiko 

Seit den 1980er Jahren hat die Luftrein-
haltungspolitik der Europäischen Union 
(EU) dazu geführt, dass die Emissionen 
der relevantesten Luftschadstoffe erheb-
lich zurückgegangen sind. Dennoch stellt 
Luftverschmutzung noch immer das größte 
umweltbedingte Gesundheitsrisiko für Euro-
päer:innen dar und gefährdet zudem die 
Ökosysteme und die biologische Vielfalt.1 Die 
aktuell geltenden Grenzwerte, die festlegen, 
wie hoch die Konzentration von bestimm-
ten Schadstoffen in der Luft sein darf, sind 
aus gesundheitswissenschaftlicher Sicht zu 
hoch. Das zeigt sich daran, dass trotz der 
Grenzwerte Luftverschmutzung in Europa 
jährlich zu etwa einer halben Million vor-
zeitiger Todesfälle – vorwiegend durch nicht 
übertragbare Krankheiten wie chronisch 
obstruktive Lungenkrankheit, Schlaganfall, 
Lungenkrebs oder ischämische Herzkrank-
heit – führt.2 Gleichzeitig könnte Europa 
durch die Einhaltung der von der Weltge-
sundheitsorganisation (WHO) empfohlenen 
Grenzwerte wirtschaftliche Kosten von rund 
31 Mrd. Euro vermeiden.3 

Auch in Deutschland sind die Konzent-
rationen von Schadstoffen in der Luft in 
den letzten Jahrzehnten gesunken, sodass 
die aktuellen Grenzwerte der EU aus dem 
Jahr 2008 inzwischen fast flächendeckend 
eingehalten werden können.4 Gleichzeitig 
verursacht Luftverschmutzung hierzulande 
noch immer eine erhebliche Krankheitslast. 
Im Jahr 2021 war alleine die Belastung mit 
Feinstaubpartikeln mit einem Durchmesser 
von weniger als 2,5 Mikrometer (PM2,5) für 
6 % der Lungenkrebs-Krankheitslast, 5 % der 
Krankheitslast durch Chronisch Obstruktive 
Lungenerkrankung (COPD ), 9 % der Schlag-
anfall-Krankheitslast, 8 % der Krankheits-
last durch ischämische Herzerkrankungen 
und 8 % der Krankheitslast durch Diabetes 
Typ 2 verantwortlich.5 Im Jahr 2020 gingen 
28,900 vorzeitige Todesfälle in Deutschland 
auf PM2,5 zurück, der Schadstoff NO2 (Stick-
stoffdioxid) verursachte ca. 10.000 und Ozon 
ca. 4.600 vorzeitige Todesfälle.6 Daran zeigt 
sich, dass die Grenzwerte von 2008 keinen 
angemessenen Gesundheitsschutz für die 
Bevölkerung bieten. 

Veraltete Grenzwerte für Luft-
schadstoffe werden erneuert 

Im Jahr 2021 veröffentlichte die WHO neue 
Richtwerte, die auf einer umfassenden Über-
prüfung der aktuellen wissenschaftlichen 
Erkenntnisse zu den globalen gesundheit- 
lichen Auswirkungen der Luftverschmut-
zung basieren und damit den wissenschaft-
lichen Standard setzen.7 Bereits zuvor führte 
die Europäische Kommission einen „Fitness-
Check“ unter Einbindung der Öffentlichkeit 
durch, um zu überprüfen, ob die bestehen-
den Richtlinien (2008/50/EC und 2004/107/FC) 
zweckdienlich sind und einen geeigneten 

Rechtsrahmen bieten, um die menschliche 
Gesundheit und die Umwelt zu schützen.8 
Diese Evaluation ergab, dass die bisherigen 
Luftqualitätsrichtlinien zwar zu einer guten 
Überwachung der Luftqualität geführt ha-
ben, jedoch nicht ausreichend Maßnahmen 
von den EU-Mitgliedsstaaten ergriffen wer-
den, um die Luftqualitätsnormen einzuhal-
ten und Überschreitungen zu minimieren. 

Infolgedessen legte die Europäische Kom-
mission im Oktober 2022 als Teil des Euro-
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i  Die Grenzwerte entsprechen den 

Zwischenzielen (IT4) der WHO. 

ii  Anpassungen für kleinere 

oder bevölkerungsärmere 

Mitgliedsstaaten sind möglich.

päischen Null-Schadstoff-Aktionsplans im 
Rahmen des Grünen Deals einen Vorschlag 
für eine Überarbeitung der Luftqualitäts-
richtlinien vor. Darin empfahl die EU-Kom-
mission verschärfte Grenzwerte, die sich 
näher an der Leitlinie der WHO orientieren.9 
Nach intensiven Verhandlungen zwischen 
EU Parlament, EU Kommission und dem Rat 
der EU, gab es im Februar eine Einigung auf 

einen finalen Text, der im April 2024 vom EU 
Parlament mit großer Mehrheit angenom-
men wurde. Nun muss die neue Richtlinie 
im Herbst 2024 auch vom Rat verabschiedet 
werden, bevor sie im Amtsblatt der EU ver-
öffentlicht werden und in Kraft treten kann. 
Anschließend haben die Mitgliedsstaaten 
zwei Jahre Zeit, um die neuen Vorschriften 
in nationales Recht umzusetzen.

Kernpunkte der novellierten 
Luftqualitätsrichtlinie 

Der neue Richtlinientext10 führt die beiden 
bisher bestehenden Richtlinien „2008/50/EG 
über Luftqualität und saubere Luft für Eu- 
ropa“ und „2004/107/EG über Arsen, Kad-
mium, Quecksilber, Nickel und polyzykli-
sche aromatische Kohlenwasserstoffe in der 
Luft“ zusammen. Er beinhaltet strengere 
Grenz- und Zielwerte für einige Schad-
stoffe (siehe Tabelle 1), die bis 2030 erreicht 
werden sollen.i Allerdings können Mitglied-
staaten unter bestimmten Bedingungen 
eine Fristverlängerung bis 2035 bzw. 2040 
beantragen. Außerdem ist eine vollständige 
Angleichung an die WHO-Richtwerte nicht 
vorgesehen.

Wenn die zu erreichenden Grenz- und Ziel-
werte zwischen 2026 und 2029 überschritten 
werden, müssen die Mitgliedstaaten einen 
Luftqualitätsfahrplan erstellen, der Maß-
nahmen und Strategien enthält und um 
einen Umsetzungsbericht ergänzt wird, um 
die Einhaltung der Luftqualitätsnormen in-
nerhalb der Frist zu gewährleisten. Im Falle 
einer Fristverlängerung sollen in diesem 
Fahrplan Maßnahmen festgelegt werden, 
um den Zeitraum der Überschreitung so 
kurz wie möglich zu halten. 

Zudem müssen Luftqualitätspläne erstellt 
werden, sofern die Grenzwerte in bestimm-
ten Regionen nicht erreicht wurden. Diese 
Pläne sollen Maßnahmen und Strategien 
zur Erreichung der Grenz- und Zielwerte 

oder „Verpflichtungen zur Verringerung der 
durchschnittlichen Exposition“ beinhalten. 
Wenn die Gefahr besteht, dass in einem 
bestimmten Gebiet die Alarmschwelle für 
einen/mehrere Schadstoffe überschritten 
werden, müssen die Mitgliedsstaaten Pläne 
für kurzfristige Maßnahmen erstellen. 

Zusätzlich soll durch die neue Richtlinie ein 
regelmäßiger Überprüfungsmechanismus 
eingeführt werden. Die Europäische Kom-
mission wird demnach bis 2030 und da-
nach alle fünf Jahre die Rechtsvorschriften 
auf Grundlage neuster wissenschaftlicher 
Erkenntnisse bewerten. Damit wird ermög-
licht, weitere bisher noch nicht regulierte 
Schadstoffe in die Richtlinie mitaufzuneh-
men, strengere Luftqualitätsnormen ein-
zuführen oder weitere Maßnahmen vorzu-
schlagen. 

Außerdem sollen Großmessstellen (‚Super-
sites‘) eingeführt werden, die besonders 
umfangreich ausgestattet sind und auch 
Schadstoffe beobachten können, deren 
Schädlichkeit noch nicht wissenschaftlich 
erwiesen ist – wie z.B. ultrafeine Partikel. 
Mindestens eine Großmessstelle pro 10 Mio. 
Einwohner:innen in städtischen und eine 
pro 100.000 km² in ländlichen Gebieten sind 
erforderlich.ii  

Des Weiteren sollen Informationen für die 
Öffentlichkeit noch besser zugänglich ge-
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macht und der Zugang zu Gericht verbessert 
werden, sodass EU-Bürger:innen ihr Recht 
auf Schadensersatz für Gesundheitsschäden 
geltend machen können. Folglich werden die 
Mitgliedstaaten verpflichtet, einen öffent-
lich zugänglichen Luftqualitätsindex zu 
erstellen, der stündliche Aktualisierungen 
der Luftqualität für SO2, NO2, PM10 , PM2.5 

und O3 bietet. Diese Indizes sollen in allen 
Mitgliedsstaaten vergleichbar sein und auch 
Informationen zu gesundheitlichen Auswir-
kungen bereitstellen. Damit ermöglicht die 
neue Richtlinie Bürger:innen und Nicht-

regierungsorganisationen eine aktive Rolle 
in der Überwachung und Durchsetzung der 
Luftqualitätsnormen einzunehmen. 

Durch die neue Richtlinie werden in Gebie-
ten mit nicht eingehaltenen Grenzwerten 
Modellrechnungen zwingend, während in 
anderen Gebieten weniger intensive Über-
wachungsmethoden ausreichen.

Es stehen EU-Mittel für die Umsetzung der 
neuen Richtlinie von bis zu 147 Mrd. Euro 
für den Zeitraum 2021-2027 zur Verfügung.11 

Luftschad-
stoff

EU-Grenzwerte 
bis 2030

EU-Grenzwerte 
ab 2030

WHO- 
Empfehlung

Mittelungs- 
zeitraum

PM2,5 - 25 µg/m3 (-18d) 15 µg/m3 (-3d) 1 Tag

25 µg/m3 10 µg/m3 5 µg/m3 1 Kalenderjahr

PM10 50 µg/m3 (-35d) 45 µg/m3 (-18d) 45 µg/m3 (-3d) 1 Tag

40 µg/m3 20 µg/m3 15 µg/m3 1 Kalenderjahr

NO2 200 µg/m3 (-18h) 200 µg/m3 (-3h) 200 µg/m3 (-1h) 1 Stunde

- 50 µg/m3 (-18d) 50 µg/m3 (-3d) 1 Tag

40 µg/m3 20 µg/m3 10 µg/m3 1 Kalenderjahr

SO2 125 µg/m3 (-3d) 50 µg/m3 (-18d) 40 µg/m3 (-3d) 1 Tag

Benzol 5 µg/m3 3.4 µg/m3 1.7 µg/m3 1 Kalenderjahr

Tabelle 1

Auswahl einiger Luftschadstoffgrenzwerte bis und ab 2030 im Vergleich zu den WHO-
Empfehlungen.12 

Für Ozon wurden keine Grenzwerte sondern Zielwerte festgelegt. Die Zielwerte pro 
Kalenderjahr für Arsen, Kadmium, Nickel und Benzo(a) Pyrene werden ab 2030 zu 
Grenzwerten.
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Ausblick auf die Umsetzung in 
Deutschland: Synergien mit Klima- 
und Umweltpolitik

Für einen besseren Gesundheitsschutz und 
um die neue Luftqualitätsrichtlinie umzu-
setzen werden auch in Deutschland weitere 
Maßnahmen zur Luftqualitätsüberwachung 
und Luftreinhaltung erforderlich sein.13 
Zwar wird es auch Deutschland möglich 
sein, die Einhaltung der Grenz- und Ziel-
werte auf 2035 oder 2040 zu verschieben,14 
doch für den Gesundheitsschutz und um 
volkswirtschaftliche Schäden durch Luft-
verschmutzung zu reduzieren, sollten sie 
zügig und ambitioniert umgesetzt werden. 

Vor allem die Umstellung auf erneuerbare 
Energien, die Reduzierung der Verbrennung 
von Biomasse und gesundheitsförderliche 
Verkehrskonzepte werden nötig sein, wobei 
große Synergien mit den Klima- und Um-
weltschutzzielen und -plänen auf Bundes- 
Landes- und kommunaler Ebene bestehen.15 

Nach dem Beschluss der Luftqualitätsricht-
linie im Herbst wird das CPHP eine vertiefte 
Analyse der Änderungen und die Implikatio-
nen für Deutschland veröffentlichen. 

Bei der CPHP-Fachtagung Ende Mai 2024 
präsentierten und diskutierten hoch-karä-
tige Expert:innen, was die neue Luftquali-
tätsrichtlinie beinhaltet, welche Chancen 
sie für die Bevölkerungsgesundheit bringen 
kann und was sie für Deutschland bedeutet. 
Schauen Sie sich hier die Aufzeichnung der 
Veranstaltung an.

https://cphp-berlin.de/die-luft-wird-gesuender-was-die-novellierte-eu-luftqualitaetsrichtlinie-fuer-deutschland-bedeutet/
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